
Nicht wie ſollen, ondern Vte werden die Zuhörer 0on ihrem Qan
un aus brte auffaſſen. Fraüen Urteilen bekanntlich mehr
nach dem Gefühl alsnach Gründen, beſonders dem, was die Eitelkeit
angeht Darum mache man keine Zugeſtändniſſe mit Einſchränkungen.
Die Einſchränkungen werden ſo icher ausgelaſſen, als die Zugeſtändniſſe
freudig angenommen werden. Wird man im Sprechzimmer, Beicht⸗

gefragt: „Hochwürden, darf ich Kleider, die nicht ganz nach
den Vorſchriften der Biſchöfe ſind, noch austragen? nter den Augen⸗
blicklichenſ Verhältniſſen kann ich mi keine Kleider an⸗

chaffen und die EN umändern geht nicht“ wird man ſo gefragt, dann
überlege man ſich jede Wort ＋ denn die betreffende Perſon wird
die erhaltene Antwort weiter erzählen, aber nicht ſo, wie derEl
Qter ſie egeben hat I man geſtatten, die Kleider Hauſe,

vielleicht kein Aergernis durch das Tragen erſelben gegeben wird
auszutragen, ſo werden die meiſten ganz er eſe Einſchränkung über⸗
hören oder bald vergeſſen. Am ügſten AGre wohl die Antwort 7  eute
kann man alles, durch Annähen eines br  en oder Aufnähen eines
Kragens können Sie ſich vielleicht leichteſten helfen, übrigen
kennen Sie 10 die eiſungen der Biſchöfe, gehen Sie nach Ihrem Ge
wiſſen voran.“ Ebenſo man ſich nicht CI Ein, wo der
Hals beginnt Man frage UL einmal ver  iedene Mediziner „Herr
Doktor, zelgen Sie miu itte, wo äng eigentlich der Hals an“ und
dann wird man ſtaunen, wie verſchieden die Antwort lautet Und doch —iſt die Sache nicht ſo ſchwer, Enn 9¹u vorhanden iſt Das kirch
liche Amtsblatt für die Diözeſe Mäünſter gibt September 1925
üher die eidung der Frauen der 2Z Unter anderen auch folgende
Beſtimmung „Die eidung muß bis 3zUum 0 geſchloſſen ſein, bis
Unter die Nie hinabreich und die Arme bis üb CEL die Ellenbogen hinaus
edecken 77 Es iſt ſonderbar, wie Er verſtändlich für viele der Ausdruck
ſt „bis zUum Halſe geſchloſſ rag man zehn verſchiedene Perſonen
nach dem Sinn dieſer orte, ſo erhält man auch zehn verſchiedene Ant.
worten, die eit auseinander gehen Frauen gegenüber könnte man

ſich vielleicht Arſten ausdrücken auf olgende eiſe „Nicht wahr,
früher die Frauen wie die Männer Stehkragen ihren (Etdern
La ſen Sie den Stehkragen weg, dann iſt das Hleid bis zUm Hals ge

und doch halsfrei.“
Wer 0 ſucht orträgen üher den tieferen Sinn, den Ver

pflichtungscharakter und die praktiſchen Anwendungen der Leit
ſätze und eiſungen

. der findet das recht klar und gründlich be
andelt ! dem bben erwähnten Buche „Um und Sittlichkeit“,
das jedem Seelſorger hiemit warm empfohlen. wird

Trier QAQn cken
III (Wahrung eines anvertrauten Geheimniſſes.aja, die Tochter
zahlreichen Familie und frommer katholiſcher und kirchlich geſinnter

Eltern ma dem Seelſorger außerhalb der E die Mit⸗
teilung, daß ſie regelmäßig und eit Jahren von ihrem älteren, den



584

zwanziger Jahren ſtehenden Bruder mißbraucht werde Der er Ge
Anke des erfahrenen Seelſorgers vav der Argwohn, ob dieſe Mitteilung
nicht von A bis erfunden und erdi  2 ſei, und daß Caja ſich nuun
intereſſant machen ſie Backfiſchalter oder, was CU
ing ehr gemein wäre, hören wolle, was der Seelſorger darauf ant
Drte Aus Ctteren Unterredungen erga ſich aber, daß der Fall be
wußter und gewollter Irreführung und Lüge nicht vorhanden ſei, ſondern
daß In der Tat Blutſchande vorliege.

Nun die rage Hat der Seelſorger die Pflicht, den Eltern Mit
eilung 3u machen, denn bei der mehr als zehnköpfigen Kinderſchar iſt
Gefahr vorhanden daß der junge, ſelbſt auch wahrſcheinlich der Jugend
verführte Menſch ſeine andern Geſchwiſter Brüder und Schweſtern
mißbraucht und verführt Tatſächli oll CEL ſich auch die un
L  er Qja gewagt Aben die ihn aber abwies

Die Mitteilung aber doch den Charakter des SecCretum natu-
rale et IISOTOSUMm HVas natürliche Ee legt ſchon die Verpflichtung
des Schweigens auf Und die Rückſicht auf das Amtsgeheimnis So kann
alſo von licht den Eltern CElne Warnung zukommen 3u laſſen
wohl für den Seelſorger nicht die He ſein

ELr aber Eunn Recht azu Göpfert chreibt (Moral 1903 01
Bod II.) Das Geheimnis niedrigſter Art wo jemand ohne zwingenden
run Emnem andern ſein Geheimnis anvertraut kann auch ur Ab
wendung enne chweren Uehels oder ſehr ſchweren, remden oder elgenen
Uehels mitgeteilt werden Anderſeits ver  2 die Darlegung des
Gewiſſenszuſtandes ſtrenge, ſie auch Ausnahmen zuläßt

Hat der Seelſorger das echt den Eltern Eene Aufklärung geben
bll und muß EL C8 dann tun?

egegne ihm dieſer all Beichtſtuhl muß EU dann Caja Unter
Drohung der Abſolutionsverweigerung ver  1  en, die ache den
Eltern anzuzeigen? Stie ebt 3u Auſe beſtändiger nächſter Gelegenhei
iſt ſie nicht 3u verpflichten leſe nächſte Gelegenhei Elne entfernte
3u verwandeln oder 3u beſeitigen, Cnn ſie kann und azu iſt ſie Im‚m
ſtande durch Mitteilung an die Eltern? Muß Caja ſich alſo ſelbſt
anzeigen?

Ferner, wenn C8 ſich herausſtellt, daß Caja, wohl ſich intereſſan
u machen, ihre Angelegenheit auch andern Perſonen, nämlich dreien ihrer
Vorgeſetzten mitgetei hat iſt dann der Seelſorger noch zum
ſchweigen ver  1  4 muß EL mi noch die Sache als eumn SeCretum
betrachten? Darf E jetzt über die Sache mit andern reden ſelb

EL Caja der El ſpäter ver ſprochen hätte, den Eltern ni
davon u ſagen?

Aus der Anfrage, wie ſie geſte iſt, erhellt nicht klar,
Art des Geheimniſſes CS ſich andelt Es kann Eln bloßes 8SeCretum
turale ſein denn nicht was Seelſorger Aus freien Stücken
mitgeteilt wird iſt ſchon Emn Amtsgeheimnis Dieſe ermutung EAt
der Umſtand nahe daß Caja die Sache mehreren Prieſtern mitgeteilt,
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völlig unaufgefordert gehandelt hat, doß ſelbſt dem Seelſorger der
Verdacht kam, ſie

0

E ſich nuur intereſſant machen. (Uebrigen kann
dieſe Abſicht auch vorliegen, Cenn die Tatſachen auf Wahrheit eruhen.
Ein Secretum naturale ver  1  E aber nicht, enn irgend Eetn chwerer
Schaden, ſei ES Einz elner, ſei E6 einer Kommunität, abgewendet werden
kann, auch wenn der Mitteilende einen größeren Schaden aus der Er⸗
ffnung gewärtigen I E8 wird die Mitteilung eines Secretum
naturale ogar verpflichtend, wenn ein Vorgeſetzter berechtigterweiſe
rag (in unſerem alle, wenn die Eltern fragen würden) oder wenn
die Pflicht der iebe, einen Unſchuldigen vor größerem Cbe. * be
wahren, orlieg Das iſt èAun hier er der Fall, und der Schaden,
der Caja aus der Mitteilung die Eltern rwächſt, iſt keinesfa ſo
groß, wie der, der den übrigen Ge

Iſtern ebrigens iſt E8 gar
nicht notwendig, daß Caja einen Schaden hat; da  8 kann und muß ver
mieden werden dadurch, daß der Seelſorger nur mitteilt, die Schweſter
ſei m großer Gefahr vor ihrem Bruder Man darf eben nur das und
˙o weit mitteilen, was und als ES notwendig iſt, Amt die Eltern Vor—
orge treffen können.

Es iſt aber doch möglich, daß ern 8SecCretum ommissum vorliegt.
*

Dazu iſt erforderlich, daß entweder die Mitteilung den Seelſorger
nUL geſchah unter der ausdrücklichen Bedingung, daß ELU das Geheimnis
wahre, oder daß ihm die Mitteilung gemacht wurde In Hinſicht auf
ſeinen amtlichen Charakter, der ihn ſtill

weigend, auch ohne au  Fru
liche Bedingung ver  2 Dieſes SecCretum Commissum verpflichtet
allerdings trenger als das naturale, jedo ſind ver  iedene Y der
Verpflichtung unterſcheiden.“) Der niedrigſte rad iſt wohl der, daß
jemand ganz freiwillig, ohne einen rund, mir als Freund eine ache
Eröffne Unter der Bedingung, daß ich 2 als Geheimnis bewahre; Er
3 verten wäre ſchon die Verpflichtung, wenn jemand die Sache einem
Privatmann eröffnet, von ihm ſich Rat 3 erholen; der na höhere
rad iſt vorhanden, wenn ſich jemand den anderen nicht als an einen
Privatmann, ondern In deſſen beruflicher Eigenſchaft wendet (das
Berufsgeheimnis der Aerzte, Advokaten ä.); wegen der Gefahr, daß
auch das bonum COMIIUEe geſchädigt werden könnte, iſt das Amts
geheimnis von Perſonen mn öffentlicher ellung noch ſtrenger ver
pflichtend; als höchſten rad unterhalb des sigillum sacramentale Uhr
Lehmkuhl das secretum 6onseientiae oder quasi-sacramentale; dieſes
GMre vorhanden, wenn jemand ſein Gewiſſen Ev  net, nicht ganz fvei
willig, ondern vielleicht der ege Genüge tun, oder zur Ge
wiſſensleitung, oder als gänzung, mM Zuſammenhang mit der Beichte,
ohne daß jedo die Sache materia sigilli wäre An dieſe etztere Art
hat wohl der Einſender gedacht, als EL die Stelle Qus Göpfert itierte.
Hier iſt Aus einer Verletzung natürli auch etn chwerer Schaden für
das Gemeinwohl u ürchten, der darin beſteht, daß die CUute ihre
innerſten Angelegenheiten nicht mehr er wüßten
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Im allgemeinen gilt für das Serrhtund Lomomteenm Die Regel, die

der heilige Alfons ) als sententia communis bezeichnet, daß eine Mit⸗

teilung ſtattfinden kann: ex praesumto consensu committentis; ferner:

ex iusta causa, si nempe servare secretum verteret in damnum com-

mune, vel alterius innocentis, vel etiam committentis; quia tunc

ordo caritatis postulat, ut reveletur. Ein letzter Grund, ad

proprium damnum vitandum, iſt etwas ſtrenger zu interpretieren. Der

heilige Thomas) gibt als Regel an, jenes secretum commissum ſei zu

wahren, das in ſich (abgeſehen von der Zuſicherung des Schweigens)

ohne Sünde gewahrt werden kann. Dieſe Regeln können nun beim

niedrigſten Grad der Verpflichtung ohneweiters angewendet werden;

beim nächſt höheren wird wohl das damnum proprium desjenigen, dem

das Geheimnis anvertraut wurde, nicht ſo leicht entſchuldigen, weil doch

die Abſicht ſich Rat zu erholen, das verbietet; es müßte denn der eigene

Schaden bedeutend größer ſein. Bei den höheren Graden der Ver⸗

pflichtung iſt immer die Proportion zwiſchen dem Nachteil deſſen, der

ſich anvertraut hat, und dem der anderen ſorgfältiger abzuſchätzen,

ebenſo der Schaden für die Allgemeinheit aus der Unſicherheit des Berufs⸗

oder Amtsgeheimniſſes in Rechnung zu ziehen.

Gehen wir nun zu Caja zurück, ſo iſt zu ſagen, daß es ſich 5 ihrem

Falle immer um einen der wichtigſten Gründe handelt, aus denen eine

Eröffnung erlaubt oder ſogar pflichtgemäß wird. Immer ſteht ihr eigenes

leibliches und ſeeliſches Wohl auf dem Spiele; ſie iſt in nächſter Ge⸗

legenheit und iſt zudem, wie die Erfahrung zeigt, nicht ſo ſtark, daß ſie

ſich ſelbſt helfen kann; ſo iſt es eine Pflicht der Nächſtenliebe, ihr zu

helfen, und die wirkſamſte, man kann in dieſem Falle ſagen: die einzige

Hilfe iſt die Mitteilung an die Eltern; der Schaden, den ſie dadurch

erleidet, kann und muß verhindert werden durch Einſchränkung der

Mitteilung auf das Notwendigſte; aber ſelbſt wenn das nicht möglich

wäre, wenn es z. B. angezeigt wäre, um die Mutter zu überzeugen,

auch zu ſagen, daß öfters ſchwere Verfehlungen vorgekommen ſind, iſt

dieſer Schaden geringer als der andere, dem ſie ausgeſetzt iſt. Ferner

ſteht das leibliche und ſeeliſche Wohl der noch unverdorbenen Geſchwiſter

auf dem Spiele, ein Grund, der ſehr ſchwer wiegt, beſonders, da durch

eine zeitige Mitteilung derſelbe ganz verhütet werden kann. Und kann

man bei einer ſo großen Familie, die ſo enge beiſammen wohnt, nicht

auch von einer Art damnum commune reden? Dieſem gegenüber muß

aber ein Nachteil eines Einzelnen weichen. Auch für den Miſſetäter iſt

die Mitteilung von Nutzen, da doch manches Schlimme verhindert werden

kann, ſo daß ſein Ruf nicht geſchont zu werden braucht. Ja, wenn Caja

ſogar, um ſich Rat zu holen, den Seelſorger in amtlicher Eigenſchaft

geſprochen hätte, ſo würden dieſe Gründe ihre Kraft bewahren; der

beſte Rat wäre freilich, ſie ſolle ſelbſt der Mutter im allgemeinen mit⸗

1)1II., u. 971.

) Quodlib. I., art. 15.

—Im allg emeinen gilt für da Secretum Commissum die Regel, die
der heilige Alfons als sententia communis bezeichnet, daß eine Mit
teilung ſtattfinden kann: praesumto committentis; ferner:
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mune, vel alterius innocentis, Vol tiam committentis; quia tuné
ordo caritatis postulat, Ut reveletur. Ein letzter rund, 20
proprium damnum vitandum, iſt renger interpretieren. Der
heilige Thomas 2) gibt als ege 0 jene SecCretum COmmissum ſei 3
wahren, das I ſich (abgeſehen von der Zuſicherung des Schweigens
ohne Uunde gewahrt werden kann. Dieſe Regeln können nun beim
niedrigſten rad der Verpflichtung. ohneweiters angewendet werden:
beim na höheren wird wohl das damnum proprium desjenigen, dem
das Geheimnis anvertraut wurde, nicht ſo EI entſchuldigen, weil doch
die Abſicht ſich Rat erholen, das verbietet; E6 mu denn der eigene
Schaden bedeutend größer ſein. Bei den höheren Graden der Ver
ng iſt immer die Proportion zwiſchen dem Nachteil deſſen, der
ſich anvertraut hat, Aund dem der anderen ſorgfältiger abzuſchätzen,
ebenſo der Schaden für die Allgemeinheit Aus der Unſicherheit des Berufs⸗oder Amtsgeheimniſſes mn Rechnung 3 ziehen.

chen wir nun Caja zurück, ſo iſt 3u ſagen, daß E8 ſich In ihrem
Falle immer einen der wichtigſten Gründe handelt, aus denen eine
Eröffnung rlaubt oder ogar pflichtgemä wird Immer ihr eigenes
leibliches und ſeeliſche Wohl auf dem Spiele; ſie iſt Iin nächſter Ge
legenheit und iſt zudem, wie die Erfahrung zeigt, nicht ſo ark, daß ſié
ſich ſe helfen kann; ſo iſt C eine Pflicht der Nächſtenliebe, ihr 3u
helfen, und die wirkſamſte, man kann In dieſem ſagen: die einzigeiſt die Mitteilung die Eltern; der Schaden, den ſie dadurch
erleidet, kann und muß verhindert werden durch Einſchränkung der
Mitteilung auf das Notwendigſte; aber ſelbſt enn das nicht möglich
wäre, wenn * angezeigt die Mutter überzeugen,
auch agen, daß öfters ſchwere Verfehlungen vorgekommen ſind, iſt
dieſer Schaden geringer als der andere, dem ſie ausgeſe iſt Ferner

das eibliche und ſeeliſche Wohl der noch Unverdorbenen Geſchwiſter
auf dem Spiele, ein Grund, der ſehr er wiegt, beſonders, da durch
eine eitige Mitteilung derſelbe ganz erhüte werden kann. Und kann
man bei einer ſo großen Familie, die ſo enge beiſammen wohnt, nicht
auch von einer Art damnum reden? Dieſem gegenüber muß
aber ein Nachteil eines Einzelnen weichen. Auch für den Miſſetäter iſtdie Mitteilung von Autzen, da doch manches Schlimme verhind ert werden
kann, ſo daß ſein Ruf nicht geſchont werden braucht. A, wenn Caja
ogar, ſich Rat 3 olen, den Seelſorger In amtlicher Eigenſchaftgeſprochen hätte, ſo würden teſe Gründe ihre Kraft bewahren; der
4 Rat wäre reilich, ſie olle ſelbſt der Utter WmM allgemeinen mit
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teilen, ſie ſei nicht mehr ſicher vor ihrem Bruder; das würde genügen;
und enn ſie ſelbſt ſich nicht getraut, ſo wird der Seelſorger doch El
ihre Einwilligung bekommen, daß E das Notwendigſte agen darf In
ENn dieſen Fällen iſt nach dem eiligen Alfons ogar die Pflicht der
Liebé E, ſo handeln

Nur wenn EeS ſich das ſogenannte Secretum quasi-sacramentale
andelte, was aber in unſerem Fall unwahrſcheinli iſt, da ſie Mehreren
davon geſprochen hat, wäre eine Ver nicht vorhanden; wohl
aber die Verpflichtung, ihr ſe die öffnung aufzutragen, oder ihre
Einwilligung ſich geben laſſen, mit möglichſter Schonung Dieſe Art
des Vorgehens könnte und mu eingehalten werden, wenn die
KHenntnis nuUL Aus der Beichte rlangt worden wäre QAmt glauben
wir der Anfrage m en thren Teilen entſprochen 3u aben.

Innsbruck. Albert Schmitt 8. 6
I me Bedingung u Gewinnen des Jubiläumsablaſſes:

ebe auf die einung des eili Baters.) Saleſius wurde von einem
ſeiner Pfarrangehörigen befragt, ob C8 nicht genüge, ern àter, AVe
und Gloria auf die Meinung des eiligen Vaters zu eten, die außer
El Kommunion und Kirchenbeſuch vorgeſchriebenen Bedingungen
zur Gewinnung des Jubiläumsablaſſes 3 erfüllen. Er antwortete, indem
ELr folgendermaßen Unterſchied: Wenn die Zeit erlaubt, ſo bete man

fünf Pater, AVe und Gloria oder verrichte ein gleichkommendes münd⸗
E ebet; drängt jedo die Zeit, ſo kann man ſich auch mit weniger
egnügen. Ein Kollege, dem dieſe Antwort des daleſiu zufällig
ren kam, fand ſie etwa gewagt und rd ſeine edenten dagegen
Aus Was iſt davon halten? ſt der Ausſpruch des Saleſius eng
oder nicht eng genug?

Offenbar Aben die edenken, die vom ollegen des aleſiu her
rühren, keinen andern Anhaltspunkt als den allgemeinen Grundſatz:
In Ablaßangelegenheiten darf man nicht auf mehr oder weniger wahr⸗
ſcheinliche Meinungen ſich ſtützen, ondern muß immer das Sichere
wählen. Dieſem rundſatze, den auch Qrdina Gennari ſich eigen
machte, ſtimmen wir völlig Wenn C8 ſich die Erfüllung der zur
Gewinnung des Jubiläumsablaſſes vorgeſchriebenen Bedingungen
handelt, oll man nach unſerer Anſicht weder Probabiliſt noch equi
probabiliſt, nicht einmal Probabilioriſt ſein, ondern vor em˖m und
einfachhin Utioriſt. Anwendung findet dief ege ganz beſonders dann,
wenn von mits wegen Beſcheid 3u erteilen iſt oder auch, wenn on
Ein guter Rat gegeben werden ſoll; dies —  un trifft in unſerem
zu un deswegen lohnt ES ſich auf die edenten einzugehen, welche

den Ausſpruch des Saleſius auftauchten. Ein aktueller Grund
dieſes ahr geltend, daß man derartigemacht ſich noch mehr

Zweifel gründli einer rwägung Unterziehe; und der iſt ehen die große
Jubiläumswohltat, elche ſich auf die Dauer von zwölf Monaten auf
den ganzen Erdkreis außerhalb Roms und deſſ Vorſtädte ausdehnt.
Da — ES im klaren ſein hinſichtlich der 3u erfüllenden (din


